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Reform der Jugendhilfe

Das NEUEC Jugendhilferecht 1m Konflikt zwıschen Leistungsverwaltung un Freiheit

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sichert 1ın Artikel allen Menschen
1n seinem Einflußbereich eın Recht auf freie Entfaltung iıhrer Persönlichkeit Damıt
der einzelne 1n den Genufß dieses Rechts kommen kann, werden VO Staat zunehmend
und diferenziert Hiıltestellungen der öffentlichen Daseinsvorsorge Längst
ırd weıtgehend für selbstverständlich gehalten, da{fß der Staat nıcht 1LLUT be] Arbeits-
losigkeit, Krankheit oder Invalıdität verbindliche yesetzlıche Grundlagen für Hılfen
vorsieht, sondern auch jedem einzelnen Ausbildung und Studium SOWI1e OBt= un: We1-
terbildung durch Schaffung der entsprechenden Einrichtungen un Angebote SOWI1e
durch finanzielle Beihiltfen ermöglicht. uch die Jugendhilfe, die 1n diesem Auf-
SAaL7Zz geht, kann AUuUSs dieser Entwicklung nıcht herausgehalten werden. Die S1e in einer
modernen Leistungs- un Industriegesellschaft gestellten Erwartungen können ohne
verbindliche gesetzliche Grundlagen un ohne starkes finanzielles Engagement des
Staats nıcht mehr erfüllt werden. Insgesamt 1St beachten, daß be] der angedeuteten
Entwicklung immer schwieriger wiırd, die Grenze zwiıschen eıner notwendigen Ermög-
lıchung VO  e Entfaltung jedes einzelnen und der Lihmung VO  . Eıigeninitiative und Ver-
antwortlichkeit durch Gleichmacherei, gesetzlıch vorgegebene Zielvorstellungen und be-
zahlte Vorprogrammierung bestimmen eın Konflıikt, der iınsbesondere dann nıcht
übersehen werden darf, WCLN CS, W1e be1 der Reform der Jugendhilfe, die Erziehung
und Bıldung des Jungen Menschen geht

Vom Jugendwohlfahrtsgesetz ZUr Neuordnung des Jugendhilferechts

Die Jugendhilfe vielen bekannter den Schwerpunkten Jugendpflege un:
Jugendfürsorge hat vielfach nıcht die Beachtung gefunden, d1e ıhr als einem eıgen-
ständıgen Erziehungs- und Bildungsbereich neben Elternhaus, Schule und Berutsaus-
bildung zukommen muß Dıie Bedeutung der Jugendhilfe für die Entwicklung der Jun-
SCh Menschen eigenständıgen Persönlichkeiten und das Hıneinwachsen 1ın dıie Ge-
ellschaft 1St lange eit nıcht genügend beachtet worden. Den Politikern erschien un
erscheint Jugendhilfe häufig als eın unbedeutendes Randgebiet, dem INa  w} ohl auch
aufgrund der fehlenden organısıerten Interessenvertreter I11UT wen12 Aufmerksamkeit
schenken mußlßte. So blieb das Jugendwohlfahrtsgesetz (]WG), das bis autf wenıge No-
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vellierungen dem 1927 verabschiedeten Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (R]JWG) eNt-

spricht, bıs heute die gesetzliche Grundlage für
Deutschland die Jugendhilfe in der Bundesrepublik

Unter dem Gesichtspunkt, daß das echt auf freie Entfaltung auch für den jungen
Menschen gilt un: ıhm entsprechende Möglichkeiten eröftnet werden mussen, lıegt der
Mangel dieses Gesetzes VOT allem darın, da{fß eine verbindliche Hılfe für den Jungen
Menschen NUur dann schafft, wenn bereits ein Fehlverhalten oder Erziehungsnotstand
vorliegt, dort aber völlıg unverbindlich bleibt, es dıe Förderung VO Bildung
un Gesellung, gesellschaftliches ngagement un Interessenvertretung für Junge
Menschen geht. Dıie Beseitigung dieses un anderer Defizite wurde VO  - der Reform des
Jugendhilferechts wartetrt, die bald nach der Bildung der sozial-liberalen Koalition
angekündigt wurde.

Im Julı 19/7Ö LAat die damalıge Bundesminıisterıin für Jugend, Famılie un Gesundheıt,
Al Kaäte Strobel, MIit der Berufung eıner Sachverständigenkommuission den ersten

Schritt einer völligen Neuordnung der Jugendhilfe. Als Ergebnis der Kommissıons-
beratung veröftfentlichte das Mınısterium 1mM März 1973 den Diskussionsentwurf e1nes

Jugendhiltfegesetzes. Der Aufforderung ZUT Stellungnahme kamen die überwiegende
Zahl der Fachorganısationen un der betroftenen Verbände nach. Im April 1974 folgte
dann der Referentenentwurtf eines Jugendhilfegesetzes, dem wıederum Stellungnah-
inen bıs AT Juni 1974 abgegeben werden konnten. Der nächste Schritt 1St die Vor-

lage des Regierungsentwuris. Das erklärte Ziel der Bundesregierung 1St CS, noch 1n dieser
Legislaturperiode ein Jugendhilfegesetz verabschieden.

Jugendhilfe als staatliche Fürsorge?

In iıhrer Stellungnahme Z Dritten Jugendbericht, der 1972 veröftentlicht wurde,
nenn die Bundesregierung A folgende Reformvorstellungen für das NeUeEC Jugend-
hilferecht: „dıe Einführung eines konkretisierten Leistungskatalogs für alle Bereiche
der Jugendhilfe, Ausgestaltung der Jugendhilfe eiınem selbständigen, die Erziehung
un Bildung 1n Elternhaus, Schule un Beruft unterstützenden Erziehungsträger, sStar-

kere Befähigung der Jugendämter ZUT verantwortlichen Planung un ZUT Zusammen-
arbeit MI1t den freıen Trägern der Jugendhilfe.“

1ßt INa  > den Referentenentwurtf eines Jugendhilfegesetzes diesen Zielvorstellun-
T  CIl, 1St eıne erhebliche Diskrepanz 7zwischen Wunsch un Realisierung unverkennbar:
Nach w1e€e VOT sınd die unterschiedlichen Bereiche der Jugendhilfe nıcht gleichgewichtig
behandelt urch 1m einzelnen einklagbare Rechtsansprüche wırd der Bereich der Hr-

ziehungshilfe verbindlicher gestaltet; der Bereich der Jugendarbeit bleibt einer
ausführlicheren Aufzählung der iıhr gehörenden Angebote eine Aufgabe, die NUuLr

dann gefördert wırd, wWwWenn nach der Erfüllung der Rechtsansprüche 1ın den Etats der
Stidte un: Landkreise noch eld ZUuUr Verfügung steht.

596



Reform der Jugendhilfe

Die Ausgestaltung der Jugendhilfe i1St 1n den bisherigen Vorlagen tast ausschließlich
dem Gesichtspunkt der Erfüllung VO Rechtsansprüchen den öffentlichen

Träger der Jugendhilfe vesehen worden. Jugendhilfe oll 1n orm VO  } Verwaltungs-akten un Leistungen des Jugendamts Miıtwirkungsmöglichkeiten freier Träger
gewährt werden. Das bestätigt die Begründung FA Referentenentwurf mıt folgender
Feststellung: „Eın Jugendhilfegesetz mufß Aaus der Sıcht der Praxıs seinem Inhalt
nach eın modernes Erziehungsgesetz un seiner Orm nach eın Gesetz der helfenden
Leistungsverwaltung für Junge Menschen se1n, ın dem Erziehungsansprüche durch C1-
zıieherische Hıltfen begründet, gesichert un durchgesetzt werden.“

Miıt dieser Zielperspektive wırd die Jugendhilfe insgesamt ZUFF staatlıchen Fürsorge.
Damıiıt wiıird eın einseitiger un: alscher Akzent DZESETZET., Der Anspruch des Jungen Men-
schen auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit bedingt, dafß Jugendhilfe nıcht 1Ur Aus-
tallbürge für Erziehungsnotstände seiın kann, sondern jedem Jungen Menschen eın SE1-
Hen Bedürfnissen entsprechendes Erziehungs-, Bıldungs- un: Förderungsangebot bereit-
stellen mufß Solange der Staat NUuUr bereitsteht, „1in den Brunnen gefallene“ Kınder
und Jugendliche wıeder ın die Gesellschaft integrieren, kann VO  w einem eigenstän-
digen Bıldungs- un: Erziehungsbereich Jugendhilfe nıcht gesprochen werden.

Jugendhilfe 1n Subsidiarität

Das heute noch gültige Jugendwohlfahrtsgesetz geht davon Adus, dafß Jugendhilfe als
öftentliche Aufgabe gemeinsam VO  3 behördlichen un treien Trägern durchgeführt
wırd. Demgegenüber legt der Referentenentwurf eines Jugendhilfegesetzes fest: „Ju"
gendhilfe wiıird VO  ; Öörtlichen un überörtlichen Trägern gewährt.“ Den freien Trägern,
die als „ Vereinigungen für Jugendhilfe“ bezeichnet werden, wırd WECNN s1e anerkannt
sınd eın eigenständiges Recht auf Betätigung iın der Jugendhilfe bescheinigt. Ihnen
oll unbenommen bleiben, die „VON iıhnen geleistete Erziehungs- un Bıldungshilfe
Jugendhilfe nennen“ (Begründung A Referentenentwurf). Hıer deutet sıch A
da{fß ine totale öftentliche Leistungs- un Durchführungsverantwortung des Staats für
die Jugendhilfe eingeführt werden soll
oll wirksam werden kann diese Verantwortung des Staats CEST; WeEeNn die Jugend-

amter entsprechend AauSgeSTtattielt sind. Welche Aufgaben und Arbeitsprozesse das Ju-
gendamt zukünftig leisten soll, taßrtr der Dritte Jugendbericht folgendermaßen
Sammmen :

„Eıne Institution, deren genefelles Aufgabenfeld sıch autf dıe ckizzierten Problemlagen
streckt und der CS aufgegeben ISt, den Anspruch der Kınder un Jugendlichen auft Erziehung P
sıchern, mu{ Iso 1n der Lage sein, folgende Arbeitsprozesse bewältigen:

Erstens Prozesse der Dıiagnose und Analyse. Hıiıerbei kommt CS darauf A diejenıgen Intor-
MmMatıonen sammeln un auszZuWwerten, die für dıe Sozlalisationsproblematik wiıcht1ig sind
Ergebnisse der soz1alwıssenschaftlichen Forschung mussen aufgenommen und M1t
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Beobachtungen und Erfahrungen systematısch Gesichtspunkten, die sıch Aaus den einzelnen
Problemlagen ergeben, verarbeıtet werden. Jugendhilfesituationen sind hinsıichtlich ihrer politi-
schen, wiırtschaftlichen und sonst1igen Aspekte analysıeren.

Zweıtens Prozesse der Beurteilung und Bewertung. Hiıerbei 1St notwendig, die Ergebnisse
der Informationssammlung und der verschiedenen Analysen mMIiIt gesellschafts- und erziehungs-
polıtischen Zielsetzungen konfrontieren.

Drıttens Prozesse der Umsetzung 1n Handlungsstrategien. Hierbei oilt CS, auf der Basıs VO

Analyse und Zielvorstellung praktische Mafßnahmen einzuleiten und die organısatorischen, Ver-

waltungsmäßigen und sonstigen Voraussetzungen für deren urchführung schaften.
Viıertens Prozesse der Planung. Hıiıerbei 1St erforderlich, AaUusSs Erfahrungen un wıissenschaft-

lıchen Ableitungen kurz-, mittel- und langfristige Strategien Zur Durchsetzung spezıfiıscher Ziele
entwı  eln“ (Dritter Jugendbericht, 102)
Trotz allem halt aber auch der Referentenentwurf der Forderung einer Partner-

schaftlichen usammenarbeit 7zwıschen freien und öftentlichen Trägern der Jugendhilfe
test. Dıie Realisierung dieser Partnerschaft wırd aber dadurch erschwert, da{fß W el —

sentliche Bestiımmungen des Jugendwohlfahrtsgesetzes für die Zusammenarbeit freier
un öftentlicher Träger abgeschaflt werden sollen: die „Zweıigliedrigkeit“ des Jugend-
AaMTS und die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips 1mM Jugendhilferecht.

Nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz esteht das Jugendamt Aaus dem Jugendwohl-
fahrtsausschufß un der Verwaltung des Jugendamts. Zukünftig sollen die Jugend-
amter Teil der Verwaltung der Gebietskörperschaften se1n, bei denen S1e errichtet sind.
Damıt 1St die Durchführung der Aufgaben der Jugendhilfe vorrangıg ıne Aufgabe der
Behörde und nıcht, W1e 1mM Jugendwohlfahrtsgesetz, gemeiınsame Aufgabe VO  =9) Verwal-
tung und Jugendwohlfahrtsausschuß. Vor allem Aaus organısatorischen un praktischen
Gründen wiıird damıt ıne orm der verbindlichen Zusammenarbeit 7zwıschen eıiner
staatlıchen Behörde un: gesellschaftlichen Kräften wıeder aufgegeben, die für viele ein
Modell für die Verwirklichung VO  a} Demokratie über eın 308 un formales Verständ-
N1Ss VO  ; Parlamentarismus hinaus WAar.

Der Subsidiarıtätsgrundsatz 1St 1n Abs 1WG folgendermaßen formuliert: „So-
weıt gzeeignete Eınriıchtungen un Veranstaltungen der Träger der freien Jugendhilfe
vorhanden sınd, erweıtert oder geschaften werden, 1St VO eigenen Veranstaltungen des
Jugendamtes abzusehen.“ egen diese Regelung wird VOL allem geltend yemacht, da{fß
S1€e 1ne „Funktionssperre“ oder eın „Konkurrenzverbot“ für den öftentlichen Trager
der Jugendhilfe darstelle, zumındest aber siıch 1n der Praxıs ausgewirkt habe Gegen
ine solche Auffassung macht der Bundesvorstand des Bundes der deutschen katholi-
schen Jugend (BDK ]) 1n selner Stellungnahme AT Referentenentwurf geltend: „Fal-
sche un einseıt1ge Handhabung un möglıche Fehlinterpretationen des Grundsatzes
der Subsidiarität rechtfertigen nıcht seine Mifßachtung.“

Miıt der Aufgabe der bisherigen Struktur des Jugendamts un der eindeutigen Be-
stımmung über die Berücksichtigung freier Träger in der Jugendhilfe 1St die rage nach
dem Wo un Wıe partnerschaftlıcher Zusammenarbeit nıcht mehr beantwortet. Was
dazu Vorstellungen 1m Referentenentwurf angeboten wiırd, 1St außerst unbefriedi-
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gend: bleibt be] einer Deklamation der Notwendigkeit; da, S1€Ee konkret werden
könnte, wird jeweıls die besondere Verantwortung des öftentlichen Trägers eindeutig
herausgestellt. Warum das 1St, verdeutlicht eın Ziıtat VO  e} Trau Dr Focke, Bundes-
minısterin für Jugend, Famlılie und Gesundheit. In einer ede anläfßlich der 50-Jahr-
Feier der Bank für Sozialwirtschaft S1e 18 September 1973 in öln
anderem: „Autonomıie freier Träger un: Pluralıtät VO  3 Einrichtungen und Diensten
siınd aber IFT Teilaspekte (im Hınblick auf das Verhältnis freier und öftentlicher Irä-
SCI der Jugendhilfe; Verf.) Dıie gleichmäßige Versorgung VO  z} Stadt un Land, das
Durchsetzen sozlologischer, pädagogischer, medizinischer un psychologischer
Erkenntnisse siınd andere Gesichtspunkte.“ Nach TAau Dr Focke siınd Staat und Parla-
mMent als Urgane der Gesamtgesellschaft berechtigt un: verpflichtet, „auch solche Fragen

regeln und sS1e gegenüber Autonomie und Pluralität abzuwägen“. Mıt anderen Wor-
ten das Jugendhilferecht oll die Stellung des Staats 1n der Jugendhilfe stärken, damıt
neue Erkenntnisse iın der Jugendhilfe ZUuU Tragen kommen können. Welche sollen das
se1n?

Zielprojektion der Jugendhilfe

Der Gesetzestext des Referentenentwurfs selbst o1ibt aut diese rage zunächst ıne
ormale Antwort: „Jugendhilfe 1St auf der Grundlage wıssenschaftlicher Erkenntnisse
und gesicherter Methoden, insbesondere der Sozilalpädagogik und Soz1alarbeıt le1-
sten  * $ 15 RE) Dıie inhaltliche Füllung dieser Fachlichkeit 1St Aufgabe der Träger un
Fachkräfte in der Jugendhilfe. Dıie freien Träger der Jugendhilfe werden dabe; 1mM
Referentenentwurf 1n vielfältiger Weiıse VO öftentlichen Träger abhängıg gemacht:

Eın eigenständiges Recht auf Betätigung 1n der Jugendhilfe wırd ihnen LLULn-
den, WenNnn S1e anerkannt siınd ($ RE);

Voraussetzung für die Anerkennung 1St A0g da S1Ce achlich qualifizierte Arbeit
eisten ($ RE);

ein Anspruch auf Förderung durch den öftentlichen Träger der Jugendhilfe esteht
NUrT, „SOWEeIt S1€e die Rechte des Jungen Menschen, der Eltern un: anderer Erziehungs-
berechtigter nach den $ un erfüllen, ein Bedarf esteht und S1e 1m Rahmen der
Planung nach (Jugendhilfepläne; Verf.) entsprechende Einrichtungen, Dienste,
Veranstaltungen un Fachkräfte ZUur Verfügung stellen“ ($ 13 RE)

Eın schwerwiegender Nachteil für ıne qualifizierte Arbeit freier Träger entsteht
arüber hınaus durch die Verlagerung der Förderung der Jugendhilfe auf die kommu-
nale Ebene S0 stellt die Arbeitsgemeinschait katholisch-sozialer Biıldungswerke (aksb)
iın ihrer Stellungnahme Z Reterentenentwurf fest:

„Dıie Förderung VO  » Jugendarbeıt kann ıcht ausschliefßlich auf dıe kommunale Ebene VCTI-

lagert werden. Als gesellschaftlicher Gestaltungsbereich 1St die Jugendarbeit aut UOrganısatıon
und Zusammenarbeit auf Bundes- und Landesebene angewıesen. Die Profilierung der nsätze
der Arbeit des jeweiligen Trägers 1St auf Bundes- und Landesebene 701 tördern, dafß die TIrä-
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SCr 1n der Lage sind, die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter eigenständiıg wahrzunehmen, die
Grundlagen ıhrer Arbeit weiterzuentwickeln, eıgene Forschungsvorhaben durchzuführen, iıhre
Interessenvertretung wahrzunehmen.“

Diese Hınweise verdeutlichen die starke Abhängigkeıit der Jugendhilfe VO  —

den Vorstellungen der einzelnen Jugendämter. Dem Jugendamt werden weitgehende
Kompetenzen un Möglıchkeiten eingeräumt, Zıele, Schwerpunkte un Inhalte der
Jugendhilfe estiımmen. Als Teil der öftentlichen Verwaltung siınd s1e dabei neben
der Bindung gesetzliche Vorschriften iınsbesondere auch VO  ; den jeweiligen polıtı-
schen Mehrheiten 1m zuständıgen parlamentarıschen rtemıum abhängig. Damıt 1St be]
entsprechender Handhabung der geplanten gesetzlichen Vorschriften die Gefahr einer
einseitigen Politisierung der Jugendhilfe nıcht VO  ® der and weısen.

iıcht übersehen werden kann auch die Tendenz, die Ansprüche der Jugendhilfe DC-
genüber den gemäß Artıkel des Grundgesetzes vorgegebenen Rechten un Pflichten
der Eltern deutlicher herauszustellen. Mıt der 1mM Referentenentwurftf negatıv abgren-
zenden Formulierung, wonach die Jugendhilfe „unbeschadet der Pflichten un Rechte
der Eltern“ eın Recht auf Erziehung gewährleistet, wird die elterliche Erziehungsver-
antwortiung nıcht deutlich herausgestellt (vgl Stellungnahme des Kommissarıats
der deutschen Bischöfe, des Bundes der deutschen katholischen Jugend und des DDeut-
schen Carıtasverbands ZU Referentenentwurf eines Jugendhilfegesetzes).

Wenn schon jetzt eın Fazıt der bisherigen Überlegungen SCZOSCNH werden kann, 1St
festzustellen, da{ß VO dem weitgesteckten Anspruch der soz1ial-liberalen Koalition,
jedem Jungen Menschen eın echt auf Erziehung un: Bildung umfassend gewährleisten

wollen, 1imM wesentlichen dıe Erfüllung VO Rechtsansprüchen bei Erziehungshilfen
übriggeblieben 1sSt Die Schaffung dieses Rechtsanspruchs, der Nur gegenüber dem Staat
geltend gemacht werden kann, bedingt aber, da{fß die Stellung freier Träger in der Ju-
gendhilfe verändert wird: bei der Erfüllung VO Rechtsansprüchen können S1e 1Ur tätıg
werden, WEeNN ıhnen diese Aufgabe VO Staat übertragen wırd, S1e werden also
Erfüllungsgehilfen des Staats in der Jugendhilfe.

Soweıt Jugendhilfe nıcht durch Rechtsansprüche abgesichert 1St;, hängt weitgehend
VO der Inıtıatıve un Planung des einzelnen Kreıs- oder Stadtjugendamts und VOIN

der Ananziellen Ausstattung der Jugendhilfepläne ab, welche Einrichtungen, Dienste
un Veranstaltungen der Jugendhilfe jeweils zZUF Verfügung stehen. Inwiıeweılt dıe Er-
fahrungen un Leistungen freier Träger dabe] Berücksichtigung inden un inwıeweılt
S1Ce die Möglichkeit haben werden, ıhre Vorstellungen 1n die Planung des Ööffentlichen
Trägers einzubringen, 1St bıs heute noch ungeklärt.

Bereiche der Jugendhilfe, WwW1e 0 die Jugendarbeıit, die sich aufgrund ıhres Selbst-
verständnisses un ıhrer Kriterien nıcht in Rechtsansprüche fassen lassen, aASSCcH nıcht in
die Struktur der bisherigen Gesetzesüberlegungen, die insgesamt VO Gesichtspunkt der
Erfüllung VO  3 Rechtsansprüchen her gestaltet Sı Es bleibt ungeklärt, w1e sıch Jugend-
arbeit ınnerhalb des Verwaltungsdenkens eiınes euen Jugendhilferechts behaupten oll

Mıt den VO Bundesministerium tür Jugend, Famiıulie un Gesundheıt vorgelegten
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Vorstellungen für iıne Reform der Jugendhilfe ın der Bundesrepublik Deutschland 1St
auch die rage aufgeworfen, inwieweit Jugendhilfe überhaupt gesetzliıch geregelt WeTr-
den kann. Können Erzıiehungsziele un -inhalte weıt verbindlich bestimmt werden,
daß S1e Gegenstand gesetzlicher Regelung oder sıch darauf berufender Verwaltungs-
vorschriften sein können, oder mu{ß sich der Gesetzgeber darauf beschränken, 1m
sentlichen aufgrund bestimmter Kriıterien Erzıehungs- und Bıldungsangebote gesell-
schaftlicher Gruppen tördern?

Pluralität un Freiheit

Be]l der Beantwortung dieser rage 1sSt berücksichtigen, da{ß bei den Hılten ZAET:

Selbstentfaltung des Jungen Menschen un seiner eigenständigen Miıtgestaltung 1n
der Gesellschaft nıcht Nur alters- un: rollenspezifische Merkmale der Sıtuation Junger
Menschen 1n unNnserer Gesellscha f} eachten sınd, sondern in yleicher Weıse die Unter-
schiede Junger Menschen un Gruppen Junger Menschen untereinander berücksichtigt
werden mussen. Wenn Jugendhilfe dazu beitragen soll, Jungen Menschen ihre Sıtuation
ın der Gesellschaft bewußter machen und S1e zıelgerichtetem un Verantıwort-
lichem Handeln befähigen, darf das nıcht 1Ur VO einem wıssenschaftlichen Ansatz
oder VO  - einer politischen Auffassung her geschehen. Es wıderspricht der Freiheit un
Pluralität 1n unserer Gesellschaft, durch Berufung auf wiıissenschaftliche Ergebnisse oder
durch politische Mehrheitsentscheidungen verbindlich festzulegen, W as Ziele und Inhalte
der Jugendhilfe se1iın sollen. Deshalb mu{(ß die Jugendhilfe 1n ihren Inhalten un iın iıhrer
Struktur unterschiedliche Wertentscheidungen un unterschiedliche Interessen berück-
sichtigen SOWI1e unterschiedliche Zielvorstellungen un unterschiedliches politisches
Engagement Junger Menschen verwirklichen können. Das annn S1e nıcht, WEeNn s1e NUr
VO  w einer Stelle Aaus verwaltet wiırd. Deshalb sollte der Gesetzgeber sıch auch 1mM
Jugendhilferecht für Pluralıität un Freiheit 1ın der Jugendhilfe entscheiden.
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